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BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06481 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 05 – Au Haidhausen vom 28.02.2024 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Spengler, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
im Beschluss des Bezirksausschusses 5 in seiner Sitzung vom 28.02.2024 (zugeleitet mit 
Schreiben vom 12.03.2024), wird das verkehrswidrige und rücksichtlose Befahren des 
Gehwegs durch Lieferfahrräder der Fa. Flink und Wolt im Umgriff des „Motoramas“ dargelegt. 
Es wird gefordert, dass das Kreisverwaltungsreferat dies unterbinden soll. 
 
Weiter wird angemerkt, dass der Bezirksausschuss die im Schreiben vom 30.10.2023 
geschilderten Eindrücke der Bezirksinspektion Ost nicht teilen könne. 
 
Offensichtlich liegt hier ein Missverständnis vor, da wir in unserem Schreiben, gem. dem 
damaligen Beschluss des BA 5 vom 20.09.2023, eine Prüfung hinsichtlich sondernutzungs-
rechtlicher Belange (Parken der Lieferfahrräder vor dem „Motorama“) vorgenommen und Ihnen 
unsere Eindrücke hierzu übermittelt hatten. 
 
Zu dem verkehrswidrigen Verhalten der Fahrradfahrer der o.g. Lieferfirmen dürfen wir Ihnen 
mitteilen, dass die Bezirksinspektion Ost für Verkehrsverstöße nicht zuständig ist und deshalb 
hier leider nicht regelnd eingreifen kann. 
 
Wir haben daher die Polizeiinspektion 21 umgehend über die vorliegende Beschwerde 
informiert und um weitere Veranlassung in eigener Zuständigkeit gebeten. 
 

I. 
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Mit freundlichen Grüßen  
 
 


